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Stellungnahme des Beratenden Ausschusses fiir die Kontrolle von Unternehmenszusammenschliissen
aus seiner Sitzung vom 4. Juli 2016 zum Entwurf eines Beschlusses in der Sache M.7724 —
ASL/Arianespace

Berichterstatter: Litauen

(2017/C 438/07)

Verfahren

1. Der Beratende Ausschuss teilt die Auffassung der Kommission, dass das Rechtsgeschift einen Zusammenschluss im
Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe b der Fusionskontrollverordnung darstellt.

Unionsweite Bedeutung

2. Der Beratende Ausschuss teilt die Auffassung der Kommission, dass der Zusammenschluss nach Artikel 1 Absatz 2
der Fusionskontrollverordnung unionsweite Bedeutung hat.

Sachlich und riumlich relevanter Markt

3. Der Beratende Ausschuss stimmt den Schlussfolgerungen der Kommission in Bezug auf die folgenden sachlich rele-
vanten Markte zu:

3.1. Mirkte fiir Startdienste,

3.2. Markte fiir Satelliten,

3.3. von Arianespace genutzter Markt fiir Tragerraketen,

3.4. Mirkte fiir i) Nutzlast-Adapter und ii) Nutzlast-Dispenser,
3.5. Markte fir Raumfahrt-Versicherungsdienstleistungen und
3.6. Mirkte fiir den Satellitenbetrieb.

4. Der Beratende Ausschuss stimmt den Schlussfolgerungen der Kommission in Bezug auf die folgenden rdumlich rele-
vanten Mirkte zu:

4.1. Mirkte fiir Startdienste,

4.2. Mirkte fiir Satelliten,

4.3. von Arianespace genutzter Markt fiir Trigerraketen,

4.4, Mirkte fur i) Nutzlast-Adapter und ii) Nutzlast-Dispenser,
4.5. Mirkte fur Raumfahrt-Versicherungsdienstleistungen und
4.6. Mirkte fur den Satellitenbetrieb.
Wettbewerbsrechtliche Wiirdigung

5. Der Beratende Ausschuss teilt die Auffassung der Kommission, dass das angemeldete Vorhaben den wirksamen
Wettbewerb auf den Mirkten i) fir Startdienste und ii) fiir Satelliten im Hinblick auf die Weitergabe sensibler Infor-
mationen von i) Arianespace an Airbus iiber andere Satellitenhersteller und ii) von Airbus an Arianespace iiber
andere Anbieter von Startdienstleistungen erheblich beeintrichtigen diirfte.

6. Der Beratende Ausschuss teilt die Auffassung der Kommission, dass die wettbewerbsrechtlichen Bedenken der Kom-
mission mit den vom Anmelder am 20. Mai 2016 vorgelegten endgiiltigen Verpflichtungen ausgerdumt werden.

7. Der Beratende Ausschuss teilt die Auffassung der Kommission, dass die Beziehungen zwischen den Tatigkeiten der
beteiligten Unternehmen auf den nachstehenden Mirkten nicht dazu fihren diirften, dass der Zusammenschluss den
wirksamen Wettbewerb erheblich beeintrichtigt:

7.1. Mirkte fiir Startdienste und Markte fiir Satelliten,
7.2. von Arianespace genutzter Markt fiir Tragerraketen und Markte fiir Startdienste,
7.3. Mirkte fiir Startdienste und Mirkte fur Nutzlast-Dispenser und Nutzlast-Adapter,

7.4. Markte fir Raumfahrt-Versicherungsdienstleistungen und Markte fiir den Satellitenbetrieb und fiir Satelliten
sowie

7.5. Mirkte fiir Startdienste und Mirkte fiir den Satellitenbetrieb.
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8. Der Beratende Ausschuss teilt die Auffassung der Kommission, dass der Zusammenschluss den wirksamen Wettbe-
werb weder im gesamten Binnenmarkt noch in einem wesentlichen Teil desselben erheblich beeintrichtigen diirfte,
sofern die von den beteiligten Unternechmen am 20. Mai 2016 eingegangenen endgiiltigen Verpflichtungen uneinge-
schrankt erfiillt werden.

Vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt

9. Der Beratende Ausschuss teilt die Auffassung der Kommission, dass der Zusammenschluss daher nach Artikel 2
Absatz 2 und Artikel 8 Absatz 2 der Fusionskontrollverordnung sowie nach Artikel 57 des EWR-Abkommens fiir
mit dem Binnenmarkt und dem EWR-Abkommen vereinbar erklart werden sollte.



	Stellungnahme des Beratenden Ausschusses für die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen aus seiner Sitzung vom 4. Juli 2016 zum Entwurf eines Beschlusses in der Sache M.7724 — ASL/Arianespace — Berichterstatter: Litauen (2017/C 438/07)

